
Dazu bitte noch Wortmeldungen.

Abg. Claus (PDS):

Ich beantrage, daß zu diesem neuen Vorschlag, den Sie jetzt 
unterbreiten, der Vertreter der Wahlkommission zumindest ge
hört wird, daß wir erfahren können, ob ein solcher Vorschlag aus 
der Sicht derjenigen, die das bisher bearbeiten, akzeptabel ist.

Stellvertreter des Präsidenten Dr. H ö p p n e r:

Da es sich nicht um einen Abgeordneten handelt, muß ich Sie 
wieder fragen, ob dem jemand widerspricht. Das ist nicht der 
Fall. Bitte schön.

HerrDr. Schönfeldt:

Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Ich habe auf der Zeit
achse einige Termine, die unbedingt zu berücksichtigen wären. 
Der nächste Termin, Endtermin, ist der 15.4., d.h. die Entschei
dung des Präsidiums bei der Wahlkommission über Wahlaus
schüsse gemäß § 9 Abs. 2, Entscheidung über Beschwerden ge
gen Nichtregistrierung von Wahlvorschlägen durch die Wahl
kommissionen der Kreise, Entscheidung über Beschwerden ge

rn die Nichtregistrierung von Wahlvorschlägen durch Wahl- 
Immissionen der Städte und Gemeinden gemäß § 12 Abs. 5.

Aber es hat natürlich auch noch Konsequenzen hinsichtlich 
der Vorbereitung, des Drucks der Stimmzettel, ein sehr großes 
Problem. Sie wissen alle, daß die Stimmzettel mehrfaches DIN- 
A-4-Format haben können. Technische Vorbereitungsphasen, 
das sind alles Dinge, die dort hineinspielen, die wir jetzt als Ver
treter der Wahlkommission ohne Hilfe des Wahlbüros auch nicht 
genau klären können.

Was aus unserer Sicht möglich erschiene, wäre, wenn man 
einen Zeitraum von drei Tagen für die Prüfungsfragen läßt, 15.4. 
maximal oder 11. bis 12.4. als Endtermin für die Einreichung der 
Wahlvorschläge. Dann sind aber die Wahlkommissionen der 
Wahlgebiete unter einen sehr, sehr großen Zeitdruck gesetzt, 
weil sie ja die Prüfungshandlung vornehmen müssen, weil Be
schwerdeverfahren eingeleitet werden müssen und die nächst
höheren Wahlkommissionen entscheiden müssen.

Stellvertreter des Präsidenten Dr. Höppner:

Danke schön. Herr Gysi, bitte.

Abg. Dr. Gysi (PDS):

Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, daß wir hier nicht ir
gendetwas beschließen, daß Sie gezwungen sind, uns morgen 
wieder zusammenzurufen und wir uns irgendwie vor aller Welt 
mehr oder weniger lächerlich machen, weil das Ganze ja über
haupt nicht durchforstet ist.

Meines Erachtens gibt es nur eine Möglichkeit einer Entschei
dung zur Delegierung: Wir müßten das Wahlgesetz um einen Pa
ragraphen ergänzen. Der könnte lauten, daß das Präsidium der 
Volkskammer in Abstimmung mit der Wahlkommission der 
DDR berechtigt ist, Fristen, die im Gesetz geregelt sind, soweit 
erforderlich, abzuändern. Und dann müßte das Präsidium zu
sammen mit der Wahlkommission tagen. Und wenn es hier sol
che Erfordernisse gibt, neue Fristen festzulegen und diese sofort 
zu veröffentlichen, dann ist das Präsidium in Abstimmung mit 
der Wahlkommission dazu befugt. Dann kann man vorher alles 
ganz genau durchrechnen, welche Fristen man wie ändern muß. 
Das kann ein Gesetz immer ermöglichen, daß jemand befugt 
wird, etwas in diesem Gesetz zu ändern.

Das wäre mein Vorschlag, daß wir dieses Gesetz um diese Be
stimmung erweitern und damit die Verantwortung auf das Prä
sidium und die Wahlkommission delegieren, damit jetzt hier

nicht ein Fehler passiert, indem wir etwas machen, was wir mor
gen schon wieder ändern müßten.

(Beifall)

Stellvertreter des Präsidenten Dr. Höppner:

Also, dieser Antrag würde bedeuten - ich sage Ihnen gleich 
noch die Entscheidungsvarianten, die wir haben -, daß wir in 
dem von der Volkskammer verabschiedeten Wahlgesetz zu den 
Kommunalwahlen am 6. Mai, der zur Zeit 43 Paragraphen hat, 
einen §44 aufnehmen mit folgendem Inhalt: Das Präsidium der 
Volkskammer ist berechtigt, in Abstimmung mit der Wahlkom
mission der DDR die in diesem Wahlgesetz festgesetzten Termi
ne - mit Ausnahme des Wahltermins - zu verändern. - Das heißt, 
wir würden jetzt einen Antrag auf Änderung des Gesetzes über 
die Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlun
gen, Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen 
am 6. Mai 1990 vom 6. März 1990 beschließen, indem es heißt: Das 
Gesetz wird um einen Paragraphen ergänzt mit folgendem Wort
laut, und jetzt käme der eben von mir genannte Wortlaut.

Bitte, Herr Gysi hat noch mal das Wort.

Abg. Dr. Gysi (PDS):

Ich will sagen: Das ist der § 1 dieses Änderungsgesetzes, daß 
eben der § 43 hinzugefügt wird. Und § 2 müßte lauten: Dieses Ge
setz tritt mit der Beschlußfassung in Kraft. - Und dann ist diese 
Befugnis entsprechend an die beiden Gremien übertragen.

Stellvertreter des Präsidenten Dr. Höppner :

Das ist jetzt eigentlich ein Verfahren, das die Not zeigt, in der 
wir uns wieder mal befinden. Wir kennen das aber aus den letz
ten Wochen und Monaten. Wir behandeln jetzt hier ein Gesetz 
nicht nur in einer, sondern nur in einer halben Lesung, ohne es 
schriftlich zu haben. Die Not zwingt uns dazu. Die Sache ist je
denfalls klar. Das ist wichtig. Das muß jeder wissen. Auf den Ge
setzesbuchstaben kommt es nicht an. Hier wird eine Kompetenz 
auf das Präsidium der Volkskammer übertragen, nämlich die 
Termine so zu ändern, daß es paßt.

Herr de Maiziere.

Abg. de Maiziere (CDU):

Eine einzige Vokabel: Sie hatten verlesen: Das Präsidium der 
Volkskammer ist berechtigt, in Abstimmung mit der - ich glaube, es 
müßte heißen: Wahlkommission der DDR - die in diesem Gesetz 
festgesetzten Fristen - muß es heißen, nicht Termine, Fristen sind 
dort genannt - mit Ausnahme des Wahltermins zu ändern.

(Beifall)

Stellvertreter des Präsidenten Dr. Höppner:

Gut. Also das nehme ich jetzt natürlich in meine Formulierung 
mit auf. Es muß heißen: „Wahlkommission“, und es muß heißen: 
„Fristen“, und es tritt am 5.4. in Kraft. Das reicht auch, weil der 
Termin, um den es geht, erst morgen ist.

Jetzt muß ich Sie erst mal zum Verfahren fragen: Sind Sie be
reit, nach diesem etwas komplizierten und für Juristen auch 
fragwürdigen Verfahren solch ein Änderungsgesetz zu beschlie
ßen? Ich muß das jetzt erst mal abstimmen lassen, ob Sie bereit 
sind, so ein Änderungsgesetz zu beschließen. Wer dafür ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer enthält 
sich der Stimme? - Ich stelle fest, eine Zweidrittelmehrheit ist 
dafür gewesen. Damit sind alle Geschäftsordnungsprobleme, die 
wir eventuell hätten, auch erledigt. Soll ich den Gesetzestext 
jetzt noch mal aus dem Kopf wiederholen?

(Zuruf: Nein.)
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